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Namentliche Meldepflicht von Tuberkulose-Fällen beachten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus aktuellem Anlass – der Fall eines Patienten mit einer aktiven Tuberkulose wurde nicht  
dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet – haben uns die Berliner Gesundheitsämter 
gebeten, Sie an die Meldepflicht bei Tuberkulose-Erkrankungen zu erinnern.  
 
Bei Tuberkulose liegt nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) für folgende Sachverhalte 
eine namentliche Meldepflicht vor: 
 

• Erkrankung und Tod an einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose (auch ohne 
bakteriologischen Nachweis) 

• Therapieabbruch bzw. Therapieverweigerung bei antituberkulöser Therapie 

• Erregernachweis (Mycobacterium tuberculosis/africanum und Mycobacterium 
Bovis) in allen Materialien 

• Nachweis von säurefesten Stäbchen im Sputum 
 

Wichtig: Die Mitteilung muss nach § 9 Abs. 3 IfSG unverzüglich, spätestens innerhalb von 
24 Stunden nach erlangter Kenntnis der Diagnose, erfolgen.  
 
Ebenfalls meldepflichtig sind das Ergebnis der Resistenzbestimmung und eine Nicht-
Bestätigung der klinischen Diagnose. 
 
Die Meldung erfolgt entweder direkt bei einer der Tuberkulosemeldestellen in den 
Bezirksämtern Lichtenberg, Schöneberg/Tempelhof und (noch bis 31.12.2007) Mitte oder 
aber bei jedem anderen Gesundheitsamt, das Ihre Mitteilung weiterleitet. Die Adressen der 
Tuberkulosemeldestellen haben wir Ihnen beigefügt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Service-Center 

An alle Vertragsärzte  
 
 
- per E-Mail und Fax - 

Service-Center 
 

Tel.: (030) 3 10 03 – 999 
Fax: (030) 3 10 03 – 900 
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Anlage zum Rundschreiben „Namentliche Meldepflicht von Tuberkulose-Fällen beachten“ 
der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin vom 14.11.2007 
 
 
 
Übersicht: Meldestellen für Tuberkulose-Fälle in Berlin  
 
 
Meldung nach Wohnort des Erkrankten:  
 

• für die Bezirke Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick, Neukölln 
 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 
TBC-Fürsorgestelle 
Deutschmeisterstraße 24 
10367 Berlin 
Faxnummer: 55 44 069 59 

 
 
 

• für die Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf,  
Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau 

 
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
TBC-Gesundheitsdienst 
Erfurter Str. 8 
10825 Berlin 
Faxnummer: 75 60 48 15 

 
 
 

• für die Bezirke Mitte, Reinickendorf, Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg 
 

Bezirksamt Mitte von Berlin 
TBC-Fürsorgestelle 
Reinickendorfer Str. 60 
13347 Berlin 
Faxnummer: 20 09 45 266 
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